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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1979

Norm

StVO §19 Abs6 BVId

Rechtssatz

Wer aus einem Grundstück auf eine Straße einfährt, hat bei der Erfüllung der Wartep6icht ein besonders hohes Maß

an Sorgfalt anzuwenden. Diese erhöhte Sorgfaltspflicht endet nicht schon mit Beginn des Einfahrens.
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